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Hinweis des Bundesministeriums für Inneres:Hinweis des Bundesministeriums für Inneres:
Die Begründung zum Volksbegehren wurde vom Bundesministerium für Inneres gemäß § 3 Abs. 7 VoBeG entgegengenom-Die Begründung zum Volksbegehren wurde vom Bundesministerium für Inneres gemäß § 3 Abs. 7 VoBeG entgegengenom-
men und wird gemäß § 10 VoBeG in inhaltlich unveränderter Form veröffentlicht.men und wird gemäß § 10 VoBeG in inhaltlich unveränderter Form veröffentlicht.

Begründung zur Einleitung des Verfahrens für das Volksbegehren
„Umsetzung der Lebensmittelherkunftskennzeichnung!”

Text des Volksbegehrens: 

Der Gesetzgeber möge bundesverfassungsgesetzliche Maßnahmen treffen, um eine sofortige 
und umfassende Lebensmittelherkunftszeichnung einzuführen. Durch deren Umsetzung 
wird ein wesentlicher Beitrag zum Klima-, Umwelt-, Gesundheitsschutz und zum Erhalt der 
regionalen Arbeitsplätze erreicht. Eine Verankerung der Lebensmittelversorgung unserer 
Bevölkerung mit heimisch-regional erzeugten Lebensmittel in der Bundesverfassung gewährt 
die Verfügbarkeit und ist als Grundrecht abzusichern.

Begründung des Einleitungsantrages des Volksbegehrens „Umsetzung der Lebensmittelherkunfts- 
kennzeichnung!” 

Mit diesem Volksbegehren werden weitere wichtige Themen umgesetzt!

• Einschränkung der Lebendtiertransporte

• Verbesserung des Klimas

• Schutz unserer Umwelt

• Förderung der regionalen Wertschöpfung

• Förderung der heimischen Arbeitsplätze

• Wesentliche Verbesserung der Kaufentscheidung der Konsumenten.

• Verbesserung der Gesundheit der Bevölkerung


